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1. Geltungsbereich 
 
1.1. Die folgenden Bedingungen gelten für alle Lieferungen, Reparaturen, Bera-
tungen und sonstigen Leistungen (einschliesslich Datenservice-Leistungen) der 
Roto Frank (Schweiz) GmbH (nachfolgend „Roto). Sie ergänzen auch die indivi-
duell geschlossenen Vereinbarungen mit dem Besteller (nachfolgend „Bestel-
ler“) und bilden zusammen mit diesen den Vertrag zwischen Roto und dem Be-
steller (nachfolgend „Vertrag“). Abweichende Bedingungen des Bestellers gel-
ten nur nach schriftlicher Zustimmung durch Roto und zwar auch dann, wenn 
Roto der Geltung dieser Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht. 
 
1.2 Die Verhaltenskodizes des Bestellers (inklusive dessen Verhaltenskodex für 
Lieferanten, sog. Supplier Code of Conduct) sowie vergleichbare Dokumente, 
die Pflichten des Lieferanten insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, 
Umweltschutz und Ethik regeln, finden keine Geltung, sofern und soweit Roto 
der Geltung nicht explizit und schriftlich zugestimmt hat. Leistungen von Roto 
stellen keine derartige Zustimmung dar. 
 
1.3. Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages sind nur in 
Schriftform wirksam. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. 
 
1.4. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen 
sind branchenübliche Näherungswerte und als solche unverbindlich, es sei 
denn, sie seien von Roto ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden. 
 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
2.1. Die von Roto angegebenen Endpreise sind Nettopreise (Bruttopreise abzü-
glich allfälliger Rabatte ergeben Nettopreise). Sie verstehen sich ab Werk exklu-
sive Nebenkosten wie Fracht, Zoll und Verpackung, zuzüglich der am Liefertag 
geltenden Mehrwertsteuer sowie der übrigen Abgaben, Gebühren und Steuern 
und dergleichen. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten 
Menge. Massgebend sind dabei die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gül-
tigen Preise. 
 
2.2. Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum 
ohne Abzug. Rechnungen werden per E-Mail versendet. Wünscht ein Besteller 
eine Papierrechnung / Postversand der Rechnung (mittels B-Post), so behält 
sich Roto vor, einen Unkostenbeitrag von CHF 2 pro Rechnung in Rechnung zu 
stellen.  
 
2.3. Im Fall der Überschreitung des Zahlungsziels gem. Ziffer 2.2 befindet sich 
der Besteller ohne weitere Mahnung im Verzug, und Roto ist berechtigt, Ver-
zugszinsen in der Höhe von 8% jährlich in Rechnung zu stellen. 
 
2.4. Hat Roto unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der Besteller 
dennoch verpflichtet den fehlerfreien Anteil fristgerecht zu bezahlen.  
 
2.5. Gegenüber den Forderungen von Roto ist die Verrechnung ausgeschlos-
sen, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt 
oder durch Roto anerkannt. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Ausübung eines 
Retentionsrechts, es sei denn, der Gegenanspruch ist unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt. 
 
2.6. Wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass der Zahlungsanspruch 
von Roto durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, 
kann Roto die Lieferung verweigern und dem Besteller eine angemessene Frist 
festlegen, innerhalb welcher er Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Si-
cherheit zu leisten hat. Bei Weigerung des Bestellers oder erfolglosem Fristab-
lauf ist Roto berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu ver-
langen. 
 
3. Lieferung, Transportschäden, Lieferzeit, Verzug, Teil-, Mehr- und Minderlie-
ferungen 
 
3.1. Eine Bestellung ist erst verbindlich, wenn sie von Roto durch eine schriftli-
che Auftragsbestätigung bestätigt wurde. Eine mit Hilfe automatischer Einrich-
tungen erstellte Auftragsbestätigung, bei der Unterschrift und Namenswieder-
gabe fehlen (z.B. via Email), gilt als schriftlich. Das Schweigen von Roto auf An-
gebote, Bestellungen, Aufforderungen oder sonstige Erklärungen des Bestellers 
gilt nur dann als Zustimmung, wenn diese Form der Zustimmung vorgängig 
schriftlich vereinbart wurde. Soweit die Auftragsbestätigung offensichtliche Irr-
tümer, Schreib- und Rechenfehler enthält, ist sie für Roto unverbindlich.   
 
3.2. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung von 
Roto massgebend. Änderungen des Lieferumfangs bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der schriftlichen Bestätigung von Roto.  
 

3.3. Bestellungen bis zum Netto-Warenwert von CHF 1‘000.00 werden „ab 
Werk“ Dietikon („Erfüllungsort“) geliefert und die Porto- oder Frachtkosten 
werden dem Besteller fakturiert. Bestellungen über Netto-Warenwert von CHF 
1‘000.00 liefert Roto innerhalb der Schweiz frachtfrei (franko). Die Wahl der 
Versandart behält sich Roto vor. Mehrkosten für vom Besteller abweichend ge-
forderte Versandarten und für Lieferungen an eine andere Adresse als diejenige 
in der Bestellung werden dem Besteller belastet. Dasselbe gilt für vom Besteller 
verursachte Mehrkosten (Retouren, Falschbestellungen usw.) 
 
3.4. Roto liefert nur in Roto-Verpackungseinheiten. Erfolgt eine Bestellung von 
weniger als einer Verpackungseinheit, wird ohne Rückfrage auf die Verpa-
ckungseinheit aufgerundet. Bei einem Bestellwert von unter CHF 1‘000.00 bei 
Einzelversand behält sich Roto vor, einen Mindermengenzuschlag von bis zu 
CHF 30.00 zu berechnen. 
 
3.5. Teillieferungen sind zulässig, und der Besteller ist verpflichtet, solche anzu-
nehmen. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt. Innerhalb einer Toleranz 
von 5% der Gesamtauftragsmenge sind auch fertigungs- und verpackungsbe-
dingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. Ihrem Umfang entsprechend än-
dert sich dadurch der Gesamtpreis. 
 
3.6. Soweit nicht anders vereinbart, geht die Gefahr auf den Besteller über, so-
bald die Produkte durch Roto für den Versand bereitgestellt worden sind. Dies 
gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder Roto weitere Leistungen, etwa 
die Transportkosten oder die Aufstellung der Produkte beim Besteller übernom-
men hat. Roto wird die Produkte auf Wunsch des Bestellers auf seine Kosten 
durch eine Transportversicherung, gegen die vom Besteller zu bezeichnenden 
Risiken versichern.  
 
3.7. Die Lieferzeit beginnt mit Vertragsabschluss, jedoch nicht vor der vollstän-
digen Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen und der 
Klarstellung aller Einzelheiten der Ausführung. Die Lieferzeit ist eingehalten, 
wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager verlassen hat oder 
dem Besteller die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. Nachträgliche Än-
derungs- und Ergänzungswünsche des Bestellers verlängern die Lieferzeit ent-
sprechend.  
 
3.8. Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn Roto die 
Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten hat und er Roto erfolglos eine 
angemessene Nachfrist gesetzt hat. 
 
3.9. Nimmt der Besteller die Lieferung nicht an, befindet sich der Besteller in 
Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Roto ist in einem solchen Fall be-
rechtigt, den vereinbarten Preis in Rechnung zu stellen. Roto ist dann auch be-
rechtigt, unbeschadet seiner sonstigen Rechte nach geltendem Recht, die Pro-
dukte auf Kosten und Gefahr des Bestellers einzulagern, wobei alle sich daraus 
ergebenden Kosten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Zollerhöhungen, 
Abgaben, Prämien, Steuern und Gebühren vom Besteller zu tragen sind. 
 
4. Eigentumsvorbehalt 
 
4.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher For-
derungen aus der Geschäftsverbindung im Eigentum von Roto. Dies gilt auch 
im Fall der Verarbeitung der Ware von Roto, die immer für uns als Hersteller er-
folgt. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung mit anderen Waren, er-
wirbt Roto Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswerts der Waren von 
Roto zu diesen anderen Waren zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Ver-
mischung. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für Roto. 
 
4.2. Der Besteller ermächtigt Roto hiermit ausdrücklich, diesen Eigentumsvor-
behalt in den entsprechenden Registern auf Kosten von Roto eintragen zu las-
sen. 
 
4.3. Der Besteller verpflichtet sich, bei allen Massnahmen mitzuwirken und alle 
Dokumente auszustellen, welche von Roto für die Begründung, Aufrechterhal-
tung und den Schutz ihres Eigentums an den Produkten als notwendig erachtet 
werden. Insbesondere wird der Besteller die gelieferten Produkte auf seine 
Kosten während der Dauer des Eigentumsvorbehalts instand halten und zu-
gunsten von Roto gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken 
versichern. Er wird ferner alle Massnahmen treffen, damit der Eigentumsan-
spruch von Roto weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird. 
 
5. Sachmängel 
 
5.1. Die Beschaffenheit der gelieferten Ware richtet sich ausschliesslich nach 
den vereinbarten technischen Liefervorschriften. Falls Roto nach Zeichnungen, 
Spezifikationen, Mustern usw. des Bestellers zu liefern hat, übernimmt dieser 
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das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Entschei-
dend für den vertragsgemässen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahr-
übergangs. Eine darüberhinausgehende Gewährleistung besteht nicht. 
 
5.2. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemässe Verwen-
dung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder 
Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder be-
stimmte Klima- oder Witterungseinflüsse entstehen, steht Roto ebenso wenig 
ein wie für die Folge unsachgemässer und ohne Einwilligung von Roto vorge-
nommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Drit-
ter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur 
unerheblich mindern. 
 
5.3. Die Verjährung der Sachmängelansprüche richtet sich, soweit nichts Ande-
res vereinbart, nach dem Gesetz.  
 
5.4. Alle Lieferungen sind nach Erhalt unverzüglich durch den Besteller zu prü-
fen. Allfällige Mängel sind Roto spätestens 3 Tage nach Erhalt der Lieferung 
substantiiert (d.h. unter Angabe der Art, Gründe und Umfang der Beanstan-
dung) schriftlich zu melden. Ansonsten gilt die Lieferung als genehmigt. Män-
gel, die bei einer übungsgemässen Prüfung nicht erkennbar waren, sind spä-
testens fünf Tage nach ihrer Entdeckung Roto zu melden, widrigenfalls die 
Leistung auch bezüglich dieser Mängel als genehmigt gilt. 
 
5.5. Bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge bessert Roto nach eigener 
Wahl die beanstandete Ware nach oder liefert einwandfreien Ersatz. Kommt 
Roto diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäss innerhalb einer 
angemessenen Zeit nach, so kann der Besteller Roto schriftlich eine Frist set-
zen, innerhalb der Roto ihren Verpflichtungen nachzukommen hat. Nach erfolg-
losem Ablauf dieser Frist kann der Besteller Minderung des Preises verlangen, 
vom Vertrag zurücktreten oder die notwendigen Nachbesserungen selbst oder 
von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Eine Kos-
tenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil 
die Ware nach der Lieferung von Roto an einen anderen Ort verbracht worden 
ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemässen Gebrauch der 
Ware. 
 
6. Rechtsmängel 
 
6.1. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerbli-
chen Schutzrechten oder Urheberrechten in der Schweiz, so wird Roto auf ihre 
Kosten dem Kunden grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaf-
fen oder den Liefergegenstand in für den Kunden zumutbarer Weise derart mo-
difizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirt-
schaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht mög-
lich, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten 
Voraussetzungen steht ebenfalls Roto ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
Darüber hinaus wird Roto den Kunden für zwischen den Parteien unbestrittene 
oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche der betreffenden Schutzrechtsinha-
ber schadlos halten. 
 
6.2. Die in Ziff. 6.1 vorstehend genannten Verpflichtungen von Roto sind für 
den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschliessend. Sie bestehen 
nur, wenn 
-  der Besteller Roto unverzüglich schriftlich von geltend gemachten Schutz- 
oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, 
- der Besteller Roto in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend ge-

machten Ansprüche unterstützt bzw. Roto die Durchführung der Modifizie-
rungsmassnahmen gemäss Ziff. 6.1 ermöglicht, 

-  Roto alle Abwehrmassnahmen gegen Ansprüche Dritter einschliesslich aus-
sergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, 

-   der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht, oder 
-  die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den 

Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäs-
sen Weise verwendet hat. 

 
7. Haftung 
 
7.1. Roto haftet gegenüber dem Besteller für grobfahrlässig oder absichtlich 
verursachte Schäden in Zusammenhang mit Lieferungen, Reparaturen, Bera-
tungen und sonstigen Leistungen der Roto oder der Verletzung vertraglicher 
Nebenpflichten maximal bis zum Vertragswert der gelieferten und beanstande-
ten Produkte oder der in Rechnung gestellten Leistungen. Jede weitergehende 
vertraglich oder ausservertragliche Haftung ist soweit gesetzlich zulässig aus-
geschlossen. Roto haftet namentlich nicht für Schäden, die nicht an der gelie-
ferten Ware selbst entstanden sind, insbesondere haftet Roto nicht für entgan-
genen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Die Haftung 
für Hilfspersonen wird vollumfänglich ausgeschlossen. 
 

7.2. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen, in denen Roto nach 
Produktehaftpflichtgesetz für Personen- oder Sachschäden zwingend haftet. 
 
8. Höhere Gewalt 
 
8.1. Schwerwiegende Ereignisse, wie insbesondere höhere Gewalt, Arbeits-
kämpfe, Unruhen, kriegerische oder terroristische Auseinandersetzungen, 
 
behördliche Verfügungen, Epidemien und Pandemien, die unvorhersehbare 
Folgen für die Leistungsdurchführung nach sich ziehen, befreien Roto für die 
Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von ihrer Leistungspflicht so-
weit Roto diese schwerwiegenden Ereignisse nicht zu vertreten hat, selbst 
wenn sie sich in Verzug befinden sollte. 
 
8.2. Eine automatische Vertragsauflösung ist damit nicht verbunden. Roto ver-
pflichtet sich, den Besteller von einem solchen Hindernis zu benachrichtigen 
und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glau-
ben anzupassen. 
 
9. Rücksendungen 
 
9.1. Rücksendungen sind, sofern keine Gewährleistungsverpflichtung von Roto 
bestehen, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Roto zulässig. 
Roto ist berechtigt, Aufwendungen für Warenkontrolle, Neuverpackung oder 
gegebenenfalls Oberflächenbehandlung bei Gutschrift durch Roto in Abzug zu 
bringen. Die Geltendmachung eines höheren tatsächlichen Schadens bleibt 
vorbehalten. Die Kosten für den Rücktransport trägt der Besteller. 
 
10. Vertraulichkeit 
 
10.1. Jede Partei wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und 
Daten) und Kenntnisse, die sie aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die 
gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie 
entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim 
halten, wenn die andere Partei sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Ge-
heimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt nach 
erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach 
Ende der Geschäftsverbindung. 
 
10.2. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein 
bekannt sind oder die bei Erhalt der anderen Partei bereits bekannt waren, 
ohne dass sie zur Geheimhaltung verpflichtet war, oder die danach von einem 
zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von der emp-
fangenden Partei ohne Verwertung geheim zuhaltender Unterlagen oder Kennt-
nisse der anderen Partei entwickelt werden. 
 
10.3. Stellt eine Partei der anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen 
über die zu liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese 
Eigentum der vorlegenden Partei. 
 
11. Schlussbestimmungen 
 
11.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung von Roto nichts Anderes ergibt, 
ist Dietikon ZH Erfüllungsort. 
 
11.2. Roto kann diese Bedingungen jederzeit und nach eigenem Ermessen än-
dern und der Besteller ist an die neueste Version dieser Bedingungen gebun-
den. Die neuste Version dieser Bedingungen kann online unter  
https://ftt.roto-frank.com/de-de/unternehmen/roto-in-der-schweiz abgerufen 
werden. 
 
11.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen oder im Vertrag un-
wirksam oder unvollständig sein oder sollte die Erfüllung unmöglich werden, 
so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile des Vertrags nicht beein-
trächtigt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, unverzüglich die unwirk-
same Bestimmung durch eine zulässige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die 
nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. 
 
11.4.  Für alle Rechtsstreitigkeiten wird Dietikon ZH als ausschliesslicher Ge-
richtsstand vereinbart. Roto ist auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu kla-
gen. 
 
11.5. Auf den Vertrag ist ausschliesslich materielles schweizerisches Recht an-
zuwenden. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) und des schweizeri-
schen Kollisionsrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Roto Frank (Schweiz) GmbH - Bernstrasse 388- CH-8953 Dietikon  
Tel. 044 745 85 55 / info.ch@roto-frank.com 

https://ftt.roto-frank.com/de-de/unternehmen/roto-in-der-schweiz

